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Bekanntmachung der Haushaltssatzungen 2026 der von der Stadt 
Passau verwalteten Stiftungen: 

 
 

I. 
Haushaltssatzung der von der Stadt Passau verwalteten Bürgerlichen 

Waisenhausstiftung zu Passau für das Jahr 2026 
 
Aufgrund des Art. 20 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26.09.2008 (GVBl  2008, S.834), das zuletzt durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 449) 
geändert worden ist, und der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 797), die zuletzt durch § 1 Abs. 6 der 
Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, erläßt die Stadt Passau 
folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen/Ausgaben mit   €2.930.498 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen/Ausgaben mit   €    159.831 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Haushaltsplänen werden nicht 
festgesetzt.  
 

§ 5 
Ausgabemittel des Vermögenshaushalts dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die 
Gesamtfinanzierung der betreffenden Maßnahme gesichert ist. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 

II. 
Haushaltssatzung der von der Stadt Passau verwalteten  

Stiftung St. Johannis-Spital Stift Passau für das Jahr 2026 
 
Aufgrund des Art. 20 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26.09.2008 (GVBl  2008, S.834), das zuletzt durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 449) 
geändert worden ist, und der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung in der Fassung der 
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Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 797), die zuletzt durch § 1 Abs. 6 der 
Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, erläßt die Stadt Passau 
folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen/Ausgaben mit   €   677.678     
Im Vermögenshaushalt in den Einnahmen/Ausgaben mit   €   251.363 
  

§ 2 
Im Vermögenshaushalt wird der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsmaßnahmen bei der St. Johannis-Spital-Stiftung Passau auf €              0 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  
 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Haushalts- 
bzw. Wirtschaftsplänen wird  
bei der St. Johannis-Spital-Stiftung auf     €  110.000 
festgesetzt. 
 

§ 5 
Ausgabemittel des Vermögenshaushalts dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die 
Gesamtfinanzierung der betreffenden Maßnahme gesichert ist. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 

III. 
Haushaltssatzung der von der Stadt Passau verwalteten  

Bürgerlichen Heiliggeist-Stiftung Passau für das Jahr 2026 
 
Aufgrund des Art. 20 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26.09.2008 (GVBl  2008, S.834), das zuletzt durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 449) 
geändert worden ist, und der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 797), die zuletzt durch § 1 Abs. 6 der 
Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, erläßt die Stadt Passau 
folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen/Ausgaben mit   €   680.270   
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Im Vermögenshaushalt in den Einnahmen/Ausgaben mit   €   169.220     
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2026 des optimierten Regiebetriebes „Seniorenstift 
Heiliggeist“ schließt 
im Erfolgsplan in den Erträgen mit     €5.113.878 
  und den Aufwendungen mit   €5.113.878 
im Finanzplan in den Einnahmen/Ausgaben mit     €   221.827      
 
 

§ 2 
Im Vermögenshaushalt bzw. im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsmaßnahmen 

a) bei der Bürgerlichen Heiliggeist-Stiftung Passau   €              0           
b) beim optimierten Regiebetrieb „Seniorenstift Heiliggeist“ auf €              0          

festgesetzt. 
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt bzw. im Finanzplan 
wird  

a) bei der Bürgerlichen Heiliggeist-Stiftung Passau    €  0 
b) beim optimierten Regiebetrieb „Seniorenstift Heiliggeist“ auf  €  0 

festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Haushalts- 
bzw. Wirtschaftsplänen wird 
    a) bei der Bürgerlichen Heiliggeist-Stiftung Passau auf €   100.000    
    b) beim optimierten Regiebetrieb „Seniorenstift Heiliggeist“ auf €   400.000 
festgesetzt. 
 

§ 5 
Ausgabemittel des Vermögenshaushalts dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die 
Gesamtfinanzierung der betreffenden Maßnahme gesichert ist. 

 
§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
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IV. 
Haushaltssatzung der von der Stadt Passau verwalteten Stiftung 

Sebastian-Huber-Stiftung für das Jahr 2026 
 
Aufgrund des Art. 20 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26.09.2008 (GVBl  2008, S.834), das zuletzt durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 449) 
geändert worden ist, und der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 797), die zuletzt durch § 1 Abs. 6 der 
Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, erläßt die Stadt Passau 
folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen/Ausgaben mit   €   51.050 
Im Vermögenshaushalt in den Einnahmen/Ausgaben mit   €   26.140 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 
beansprucht.   
 

§ 5 
Ausgabemittel des Vermögenshaushalts dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die 
Gesamtfinanzierung der betreffenden Maßnahme gesichert ist. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 

V. 
Die o.a. Haushaltssatzungen der Stiftungen (Ziffern I. bis IV.) werden hiermit gemäß Art. 65 Abs. 
3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) bekannt gegeben.  
 
Die Haushaltssatzungen und die Haushaltspläne liegen im Neuen Rathaus, Zimmer 327, 
Rathausplatz 3, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme aus.  
 
Passau, den 23. Februar 2026 
STADT PASSAU 
Oberbürgermeister 
Jürgen Dupper  
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Bebauungsplan „Fuchsbauerweg“, Gmkg. Haidenhof, 29. Änderung; 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit der 29. Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Fuchsbauerweg“, Gemarkung Haidenhof, 
werden im Umgriff des bestehenden Wohnhauses, welches nun u. a. durch Baugrenzen gesichert wird, 
zusätzlich zu den bisher durch Festsetzungen geregelten Bebauungsmöglichkeiten noch zwei weitere 
Wohngebäude auf der Fl. Nr. 220, Gmkg. Haidenhof zugelassen. 
Der Stadtrat der Stadt Passau hat den o.a. Bebauungsplan am 23.02.2026 als Satzung beschlossen.  
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
 
Der Bauleitplan, die Begründung und ggf. weitergehende Unterlagen können unter folgender Internetadresse 
eingesehen werden: https://www.o-sp.de/passau/. Der Bebauungsplan mit Begründung sowie etwaige auf im 
Bauleitplan Bezug genommene DIN-Vorschriften bzw. Technische Regelwerke werden zudem vom heutigen 
Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden 
zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. Die Einsichtnahme der Unterlagen sowie die Möglichkeit über 
die Inhalte, Auskunft zu erlangen, sind nach möglichst vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0851 / 396 – 
398 bzw. - 231 zu den Dienststunden möglich. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und 
Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
Passau, den 04.03.2026                  
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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